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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 22. Dezember 2004

über den Abschluss und die vorläufige Anwendung des Abkommens zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Änderung des Abkommens zwischen
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 22. Juli

1972 in Bezug auf die Bestimmungen über landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse

(2005/45/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere Artikel 133 in Verbindung mit Arti-
kel 300 Absatz 2 und Artikel 300 Absatz 4,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat ermächtigte die Kommission, mit der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft ein Abkommen zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eid-
genossenschaft zur Änderung des Abkommens zwischen
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 22. Juli 1972 in
Bezug auf die Bestimmungen über landwirtschaftliche
Verarbeitungserzeugnisse auszuhandeln.

(2) Gemäß dem Beschluss des Rates vom 20. Oktober
2004 (1) und vorbehaltlich seines Abschlusses zu einem
späteren Zeitpunkt wurde das Abkommen am 26. Okto-
ber 2004 im Namen der Gemeinschaft unterzeichnet.

(3) In dem Abkommen ist die vorläufige Anwendung bis zu
dessen Inkrafttreten vorgesehen.

(4) Das Abkommen sollte genehmigt werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und
der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Änderung des
Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 22. Juli
1972 in Bezug auf die Bestimmungen über landwirtschaftliche
Verarbeitungserzeugnisse wird im Namen der Gemeinschaft
genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluss beigefügt.

Artikel 2

Der Standpunkt der Gemeinschaft zu Entscheidungen oder Emp-
fehlungen des Gemischten Ausschusses auf der Grundlage von
Artikel 7 des Protokolls Nr. 2 des Abkommens wird von der
Kommission festgelegt.

Artikel 3

Der Präsident des Rates nimmt die in Artikel 5 Absatz 1 des
Abkommens vorgesehene Notifikation im Namen der Gemein-
schaft vor (2).

(1) Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.

(2) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens wird vom Gene-
ralsekretariat des Rates im Amtsblatt der Europäischen Union veröf-
fentlicht.
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Artikel 4

Gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Abkommens wird das Abkommen ab dem 1. Februar 2005 bis zu seinem
Inkrafttreten unter der Voraussetzung vorläufig angewandt, dass die Durchführungsmaßnahmen im Sinne
des Artikels 5 Absatz 4 des Protokolls Nr. 2 gleichzeitig erlassen werden.

Artikel 5

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 22. Dezember 2004.

Im Namen des Rates

Der Präsident

C. VEERMANN
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